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Forschungs- und Entwicklungsvertrag

zwischen

…
…

…

- nachstehend „Auftraggeber“ genannt -

und

Universität Siegen, 
vertreten durch die Kanzlerin, 
Adolf-Reichwein-Straße 2 a / Gebäude NA 
57076 Siegen

Ausführende Stelle: …
Projektleitung:
…
- nachstehend auch „Auftragnehmer“ genannt -

- nachstehend Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam „Vertragspartner“ genannt -

§ 1

Vertragsgegenstand
1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Durchführung der in Anlage 1 beschriebenen Aufgaben. Die Anlage 1 ist Vertragsbestandteil. 
1.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu entrichten.

§ 2

Vergütung
2.1 Die Höhe der Vergütung beträgt netto EUR … zzgl. Umsatzsteuer.

(alternativ zu Satz 1: Für die Vergütung der nach § 1 Abs. 1 durchzuführenden Arbeiten zzgl. Umsatzsteuer entrichtet der Auftraggeber einen Betrag nach Höhe des Aufwandes. Grundlage für die Berechnung ist Anlage 2 dieses Vertrages.)

Auf das Entgelt für die Leistung findet der im Zeitpunkt der vollständigen Erbringung der Vertragsleistung gültige gesetzliche Umsatzsteuersatz Anwendung. 

Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen.
2.2 Die Zahlung wird vom Auftragnehmer mittels Rechnung im Voraus angefordert. Die Vergütung wird mit Zugang der Rechnung beim Auftraggeber fällig.
(alternativ zu Satz 1 und 2: Die Vergütung wird wie folgt zur Zahlung fällig:)
2.3
Für die Einräumung von Nutzungsrechten oder die Übertragung von Erfindungen oder Schutzrechten bestimmt sich die Vergütung nach §§ 5 und 6.
2.4
Die Verausgabung der Mittel erfolgt unter Beachtung der für den Auftragnehmer geltenden Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung.
(ggf.: 2.5: Der Auftraggeber stimmt einer anteiligen Forschungszulage nach § 62 des Landesbesoldungsgesetzes zu. Die Zulage ist Inklusiv-Bestandteil der in § 2 Abs. 1 festgelegten Vergütung und beträgt … von Hundert der Nettovergütung.)

§ 3
Vertraulichkeit
3.1
Die Vertragspartner werden alle als geheimhaltungsbedürftig erklärten oder als solche erkennbaren Informationen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des anderen Vertragspartners, die ihnen anvertraut wurden oder als solche bei Gelegenheit der Zusammenarbeit bekannt geworden sind, vertraulich behandeln und Dritten nicht zugänglich machen.

3.2
Der Begriff der Information umfasst insbesondere alle technischen Informationen, Formeln, Absichten, Erfahrungen, Erkenntnisse, Ideen, Know-how, Konstruktionen, Daten, Zeichnungen und Gegenstände, welche sich die Vertragspartner im Rahmen der Zusammenarbeit aufgrund dieses Vertrages mündlich, schriftlich oder auf andere Weise mitteilen oder bereits mitgeteilt haben oder auf andere Weise zugänglich machen oder bereits gemacht haben.

3.3
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht nicht, wenn und soweit der empfangende Vertragspartner nachweisen kann, dass die betreffenden Informationen 

· allgemein bekannt sind oder

· ohne sein Verschulden allgemein bekannt werden oder

· rechtmäßig von einem Dritten ohne Beschränkungen erlangt wurden oder werden oder

· bei ihm bereits nachweisbar vor Beginn des entsprechenden Vorhabens vorhanden waren oder später unabhängig von diesem entwickelt worden sind oder

· auf Grund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung oder gesetzlicher Verpflichtung (z.B. § 71 a Abs. 1 HG NRW) offengelegt werden müssen. Der andere Vertragspartner ist - soweit möglich - vor der Offenlegung darüber zu informieren. 

3.4
Die Vertragspartner tragen in geeigneter Form dafür Sorge, dass die bei Durchführung der Forschungsarbeiten hinzugezogenen Mitarbeiter die vorstehend beschriebene Vertraulichkeit wahren.

3.5
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit endet fünf Jahre nach Beendigung dieses Vertrages.

§ 4

Veröffentlichung
4.1
Der Auftraggeber erkennt die grundsätzliche gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers zur Veröffentlichung von Art, Gegenstand und Ergebnis der durchgeführten Forschungsarbeiten an. Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, die durch das Forschungsvorhaben gewonnenen Forschungsergebnisse für wissenschaftliche Zwecke zu veröffentlichen.

4.2
Veröffentlichungen während der Laufzeit des Forschungsvorhabens werden vorab mit dem Auftraggeber abgestimmt. 


Enthält die beabsichtigte Veröffentlichung geheimhaltungsbedürftige Informationen des Auftraggebers, so kann er deren Streichung aus der Veröffentlichung verlangen. Erhebt der Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Zugang des Manuskripts keine Einwendungen in Schriftform gegenüber dem Projektleiter des Auftragnehmers, kann die Veröffentlichung in der vorgelegten Form erfolgen.

Der Auftraggeber darf die Zustimmung zur Veröffentlichung bis zur Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung verweigern, längstens jedoch für zwei Monate nach Zugang des Manuskripts.

4.3
Soweit Prüfungsverfahren (insbesondere Diplom-, Bachelor-, Master-, Promotions-, Habilitationsverfahren) durch die Arbeit im Projekt betroffen sind, wird der Auftraggeber den rechtlichen Verpflichtungen und den berechtigten Interessen der am Prüfungsverfahren Beteiligten angemessen Rechnung tragen. Das Zustimmungserfordernis entfällt bei Veröffentlichungen, die nur grundsätzliche wissenschaftliche Aussagen ohne Bezug zum konkreten Forschungsvorhaben enthalten.

§ 5
Altrechte
5.1
Die Vertragspartner bleiben jeweils Inhaber der bei ihnen vor Beginn oder außerhalb des Gebiets des Vertragsgegenstands entstandenen bzw. entstehenden Kenntnisse, einschließlich des Know-hows, der Urheberrechte, der Computerprogramme, der gemachten Erfindungen und der darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (insgesamt Altrechte genannt).
5.2
Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig nach bestem Wissen und Gewissen über das Bestehen von Altrechten auf dem Gebiet des Vertragsgegenstandes, soweit sie für die Durchführung der Arbeiten oder für die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich sind und über Rechte Dritter an solchen Altrechten. Sie informieren sich ferner gegenseitig nach bestem Wissen und Gewissen über ihnen bekannte Schutzrechte Dritter. Bei Bekanntwerden von Schutzrechten Dritter werden sich die Vertragspartner hinsichtlich des weiteren Vorgehens abstimmen.
5.3
Soweit Altrechte der Vertragspartner für die Durchführung der Arbeiten notwendig sind und keine Rechte Dritter entgegenstehen, räumen sich die Vertragspartner gegenseitig ein auf die Dauer und den Zweck der Arbeiten begrenztes, unentgeltliches, nicht ausschließliches und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht ein. 

5.4
Soweit Altrechte der Vertragspartner für die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich sind und keine Rechte Dritter entgegenstehen, räumen sich die Vertragspartner gegenseitig eine Option auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu marktüblichen Bedingungen ein. Die Laufzeit der kostenlosen Option ist befristet auf sechs Monate nach Vertragsende. Die Option kann nur in Bezug auf die in einer Anlage zu diesem Vertrag ausdrücklich genannten Altrechte ausgeübt werden.
§ 6

Rechte an Ergebnissen
6.1
Ergebnisse im Sinne dieses Vertrags sind schutzrechtsfähige Ergebnisse und einfaches nicht schutzrechtsfähiges Know-how. 

6.2
Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens, mit Ausnahme von urheberrechtlich geschützten Ergebnissen im Sinne von § 6 Abs. 3 und mit Ausnahme der schutzrechtsfähigen Ergebnisse im Sinne von § 6 Abs. 5, gehen mit der vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung gemäß § 2 Abs. 1 an den Auftraggeber über, vorbehaltlich der Rechte des Auftragnehmers nach § 6 Abs. 4.

6.3
Sind die Ergebnisse, soweit diese dem Auftragnehmer zustehen, durch Urheberrechte geschützt, so steht dem Auftraggeber das nicht ausschließliche, übertragbare, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht zu, diese in unveränderter oder veränderter Form in allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen (insbesondere zu vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen und zu verarbeiten) und Dritten für alle Nutzungsarten Nutzungsrechte einzuräumen, vorbehaltlich der Rechte des Auftragnehmers nach § 6 Abs. 4.

6.4
Der Auftragnehmer hat das Recht, die Ergebnisse wissenschaftlich zu nutzen und in Forschung und Lehre zu verwenden.

6.5
Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber über Meldungen von Diensterfindungen der seitens des Auftragnehmers an der Durchführung dieses Vertrages mitwirkenden Personen unverzüglich durch Übersendung entsprechender Kopien der Meldungen nach vollständiger Meldung gemäß Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Diensterfindungen, die aufgrund dieses Vertrages entstanden sind, wird der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers in Anspruch nehmen. Äußert der Auftraggeber sich nicht schriftlich innerhalb einer Frist von 6 Wochen ab Zugang der Meldung, ist der Auftragnehmer berechtigt, über die Inanspruchnahme nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Im Falle der Inanspruchnahme auf Wunsch des Auftraggebers werden die Vertragspartner eine Vereinbarung unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 42 ArbnErfG treffen, in der die Schutzrechtsanmeldung, die Kostentragung, Verwertungsabsicht und Erfindungsvergütung geregelt werden. Die Erfinder sind dabei zu beteiligen.

§ 7
Gewährleistung und Haftung
7.1
Der Auftragnehmer, seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen werden die übernommenen Aufgaben unter Berücksichtigung des anerkannten Standes von Wissenschaft und Technik erfüllen. Eine weitergehende Gewährleistung wird nicht übernommen. Insbesondere wird keinerlei Gewähr dafür übernommen, dass die Ergebnisse des Forschungs- und Entwicklungsauftrages wirtschaftlich verwertbar und frei von Schutzrechten Dritter sind. Soweit entgegenstehende Schutzrechte Dritter bekannt werden, teilt der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber unverzüglich mit.
7.2
Bei einfacher Fahrlässigkeit haften der Auftragnehmer, seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Eine Vertragspflicht ist wesentlich, wenn der Auftraggeber auf ihre Erfüllung regelmäßig vertrauen darf, weil sie die zweckgemäße Vertragsdurchführung überhaupt erst ermöglicht.
7.3
Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen für mittelbare Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.
7.4
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz oder einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 
§ 8
Laufzeit des Vertrags, Kündigung
8.1
Dieser Vertrag tritt am … in Kraft. Er endet voraussichtlich am …, spätestens jedoch mit der vollständigen Übergabe der Ergebnisse durch den Auftragnehmer und der Schlusszahlung durch den Auftraggeber, soweit eine solche vereinbart wurde.

8.2
Eine Kündigung dieses Forschungsvorhabens ist nur aus wichtigem Grund möglich. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die bis zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung bereits angefallenen Aufwendungen erstatten. Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer ferner über den Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung des Vorhabens hinaus diejenigen Aufwendungen, die in Ansehung des Vorhabens und zur Erfüllung von Rechtspflichten noch anfallen, es sei denn, der Auftragnehmer unterlässt es pflichtwidrig, für die rechtzeitige Beendigung der rechtlichen Verpflichtungen Sorge zu tragen
.
§ 9
Schlussbestimmungen
9.1
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
9.2
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Vertragspartner werden die unwirksame Bestimmung rückwirkend durch eine Regelung ersetzen, die rechtlich zulässig ist und in ihrem Gehalt der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Vertragslücke. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers  werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung schriftlich zu.
9.3
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Siegen.

9.4
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
9.5 Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der geltenden nationalen und europäischen Exportkontrollbestimmungen sowie der US-Exportkontrollbestimmungen, falls anwendbar. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Exportkontrollbestimmungen, insbesondere Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen. Der Auftraggeber hat bei der Weitergabe an Dritte einschließlich verbundener Unternehmen im In- und Ausland die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten. Verzögern sich die Arbeiten aufgrund einzuholender Genehmigungen, ist dies der anderen Partei mitzuteilen.



Für den Auftraggeber:

     
     
     
     
___________________________
…, den      

Für den Auftragnehmer:

Für die rechtliche Verbindlichkeit und verwaltungsgemäße Abwicklung.

Universität Siegen

Die Kanzlerin
_______________________
Siegen, den      
Für die verantwortliche Projektleitung

und wissenschaftliche Abwicklung

Universität Siegen

Ausführende Stelle
(Unterschrift Projektleiter)
______________________
Siegen, den      
Anlage 1: Vorhabenbeschreibung
(ggf.: Anlage 2: Berechnungsgrundlage für die Vergütung nach Aufwand)
�Optional:


§ 8 a Datenschutz


Werden bei der Durchführung des FuE-Vorhabens personenbezogene Daten verarbeitet


ist zwischen den Parteien - je nach Konstellation - eine Vereinbarung über die gemeinsame


Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO oder über eine Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28


DSGVO zu treffen. In Zweifelsfällen ist der Vertrag den jeweiligen Datenschutzbeauftragten


der Vertragspartner vorzulegen.


Die Parteien haben durch technische und organisatorische Maßnahmen eine angemessene


Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten und diese insbesondere vor


unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust,


unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung zu schützen und ihre


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 42 DSG NRW / § 53 BDSG auf das


Datengeheimnis zu verpflichten.


Die Parteien verpflichten sich zur Verarbeitung personenbezogener Daten nur auf


rechtmäßige Weise, nur für eindeutige und legitime Zwecke (Art. 89 Abs. 2 DSGVO bleibt


unberührt), dem Zweck angemessen und erheblich und auf das notwendige Maß beschränkt


zu verarbeiten. Die personenbezogenen Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie


es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist - Art. 5 Abs. 1 e) 2. HS


DSGVO bleibt unberührt.


Die Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. Zuordnungsdaten bei


Pseudonymisierung sind von den übrigen personenbezogenen Daten getrennt


aufzubewahren.


Bei Datenerhebungen müssen Organisation und Inhalt der Erhebung zwischen den


Parteien abgestimmt werden. Die Betroffenen sind bei der Datenerhebung auf die gesetzliche


Grundlage der Erhebung oder auf die Freiwilligkeit ihrer Auskünfte und die jederzeitige


Widerruflichkeit ausdrücklich hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat die Betroffenen in


geeigneter Weise über das Forschungsprojekt, dessen Ziel, die Methoden und über die


beabsichtigte Veröffentlichung zu unterrichten.
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